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Gemeindeversammlung Rüschlikon Nr. 02/25 vom Montag, 1. Dezember 2025 
20.00 – 21.50 Uhr, im Hotel Belvoir 
 
 
 
Vorsitz: Gemeindepräsident Dr. Fabian Müller 
 
Protokoll: Gemeindeschreiber Benno Albisser 
 
Stimmberechtigte: 3499 (1679 Männer und 1820 Frauen) 
 
Anwesende: 106 (3%) 
 
Stimmenzählende: - Lucas Sala, Mühlestrasse 21 

 
 
 
Traktanden 
 
1. Budget 2026 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 1. De-

zember 2025 
3 

2. Anfragen / Umfrage / Information  
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Begrüssung 
 
Der Gemeindepräsident begrüsst alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur heutigen 
Budget-Gemeindeversammlung. Er heisst auch Pascal Münger von www.bezirk.ch willkommen. 
 
Der Präsident stellt sodann fest, dass die Publikation der heutigen Gemeindeversammlung recht-
zeitig erfolgte sowie die Aktenauflage in der Gemeindeverwaltung stattgefunden hat. Zu allen 
traktandierten Geschäften liegt zudem eine gedruckte Weisung vor. Gegen das Protokoll der Ge-
meindeversammlung vom 16. Juni 2025 sind keine Einsprachen erfolgt, dieses ist somit in 
Rechtskraft erwachsen. 
 
Er fordert alle Nicht-Stimmberechtigten auf, sich zu den zur Verfügung stehenden Sitzplätzen zu 
begeben. 
 
Der Gemeindepräsident erklärt die Versammlung als eröffnet und beschlussfähig. 
 
 
  

http://www.bezirk.ch/
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Rechnungen, Voranschläge F3.06.04 
 

1. Budget 2026 – Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 
1. Dezember 2025 

3 
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Der Gemeindepräsident informiert im Sinne der Transparenz kurz über einen Budgetfehler im 
Bereich Bildung. Die Abteilung Bildung hat im Budget 2025 die Entschädigungen an den Kanton 
für Lehrerlöhne zu tief budgetiert, weshalb eine Abweichung zum Budget 2026 zustande gekom-
men sei. In der Rechnung 2025 werde diese Position gegenüber Budget 2025 um den mutmass-
lichen Betrag überschritten, was dannzumal zu einer Differenz führen werde. 
 
Der Finanzvorstand stellt die wichtigsten Punkte des Budgets 2026 (Erfolgsrechnung, Investiti-
onen, Finanzplan, Steuerfuss) nochmals vor. Er bedankt sich insbesondere bei Cyrille Rime und 
seinem Team der Abteilung Finanzen für die stets sehr gute Arbeit und Unterstützung. 
 
Der RPK-Präsident begründet den Antrag der RPK auf eine Steuererhöhung von 3% per 1. Ja-
nuar 2026 mit den sehr grossen Schwankungen bzw. Volatilität der Vermögenssteuern. Die Ein-
maleffekte, wie in der Rechnung 2025, würden doch grössere Risiken in sich bergen. Es sei die 
Aufgabe der RPK, die Entwicklung der Finanzen im Auge zu behalten. Auf externe Faktoren habe 
die Politik keinen Einfluss. Darum sei es wichtig, Schwankungen mit dem Aufbau von Reserven 
auszugleichen. Die RPK verfolge letztlich die gleichen Ziele wie der Gemeinderat, nur möchten 
sie ein Jahr früher einen höheren Steuerfuss. Mit den vom Gemeinderat geplanten Investitionen 
sei eine Steuererhöhung so oder so unumgänglich. 
 
 
Diskussion 
 
G. P. stellt fest, dass im Ressort Präsidiales der Gesamtposten für Inland- und Auslandhilfe von 
total 90'000 Franken auf 50'000 Franken gekürzt worden sei. Sie möchte wissen weshalb. 
 
Der Gemeindepräsident erklärt, dass der Rat im Rahmen eines 2024/2025 durchgeführten Pro-
jekts einer «Leistungsüberprüfung» über alle Ressorts rund 120 Posten evaluiert habe, wo die 
Kostenstruktur angepasst werden könnte. Er dürfe sagen, dass die Gemeinde ein sehr hohes 
Leistungsniveau habe, im Vergleich zu anderen Gemeinden/Städten aber auch über eine sehr 
hohe Kostenstruktur verfüge. Zur konkreten Frage sei es so, dass kein Unterschied mehr ge-
macht werde zwischen Inland- und Auslandhilfe und der Rat habe sich für eine Kürzung der Gel-
der auf 50'000 Franken insgesamt entschieden. Nach Konsultation anderer Gemeinden befinde 
sich Rüschlikon mit 50'000 Franken pro Jahr nach wie vor im Mittel. 
 
G. P. erachtet dies «Sparen am falschen Ort» und stellt den Antrag, den Betrag für In- und Aus-
landhilfe auf 100'000 Franken aufzustocken. 
 
L. S. stellt ebenfalls fest, dass im Budget Positionen gekürzt bzw. geändert wurden. Er möchte 
wissen, wie hoch die gesamte Einsparung bei dieser Leistungsüberprüfung ist und wo der 
höchste Betrag sei. 
 
Der Finanzvorstand antwortet, dass Massnahmen im Betrage von rund ¼ Million Franken er-
griffen wurden. Es sei wichtig, dass die Leistungen auch in den kommenden Jahren immer wieder 
überprüft würden. 
 
Der Leiter Finanzen erklärt, dass es beim höchsten Betrag um rund 100'000 Franken Mehrein-
nahmen gehe, dabei handle es sich um geplante Gebührenerhöhungen bei der Kinderkrippe. 
 
M. P. zeigt sich etwas irritiert vom RPK-Antrag, der nur eine Steuererhöhung vorschlage, nicht 
aber Einsparungsmöglichkeiten bzw. Sparvorschläge. 
 
Der RPK-Präsident macht M. P. darauf aufmerksam, dass die grossen Investitionsposten die 
Haupttreiber sind. Viele Ausgaben seien aber bereits beschlossene Sache durch Urnenabstim-
mungen bzw. Gemeindeversammlungen.  



  
 

Gemeindeversammlung Nr. 02/25 vom 01.12.2025  123 

Der Gemeindepräsident ergänzt, dass der Entscheid des Gemeinderats zur Durchführung einer 
Leistungsüberprüfung auch im betriebswirtschaftlichen Kontext zu sehen sei, zwischen Selbst-
verständlichkeit, gesetzlich vorgeschrieben, nice to have bis zu politisch gewünscht. Der Gemein-
derat sei dabei systematisch vorgegangen. 120 Massnahmen seien geprüft worden und es 
handle sich dabei um einen «on going Prozess». Letztlich sei eine Leistungsüberprüfung auch 
ein Mittel, um Transparenz schaffen zu können. 
 
Grosse Posten seien beschlossen aufgrund von «Bestellungen» durch den Souverän. Bei der 
Planung der neuen Dreifachturnhalle sei es ihm ein Anliegen, sich dazu zu äussern. Der Endpreis 
der neuen Turnhalle sei im jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Die Stunde der Wahrheit werde 
folgen mit dem Antrag bzw. Beschluss zu einem Objektkredit, welcher dem Stimmvolk dannzumal 
vorgelegt werde. Jetzt sei man noch nicht so weit. Deshalb erachte der Gemeinderat eine Steu-
ererhöhung bereits für 2026 als zu früh. 
 
Ch. Sp. plädiert für die Beibehaltung des Steuerfusses. 2026 gebe keinen Anlass für eine ent-
sprechende Erhöhung bzw. Steuern auf Vorrat. 
 
M. G. möchte wissen, wie die Erhöhung der Wasserpreise zu begründen sei. 
 
Die Gemeinderätin Infrastruktur/Sicherheit erklärt, dass eine Erhöhung von Fr. 0.90 pro 1'000 
Liter auf Fr. 1.10 pro 1'000 Liter vorgesehen sei. Der Grund dafür seien die laufenden Kosten der 
Wasserversorgung HTRK (alte Leitungen). Ab 2027 würden die Kosten vermutlich nochmals 
leicht angehoben. Als Vergleich, die Kosten in Kilchberg seien Fr. 1.75 und in Thalwil Fr. 1.95 pro 
1'000 Liter. 
 
T. H. bedankt sich die gute Arbeit bei Gemeinderat und RPK. Zum Steuerfuss stelle er fest, es 
geht schnell rauf, jedoch lange nicht mehr nach unten. Betreffend Antrag auf Erhöhung des Spen-
denbudgets müsse er sagen, dass Spenden nicht in erster Linie eine Sache der Öffentlichkeit 
seien. Jeder Privatperson stehe es frei, wo und wieviel sie spenden möchte. 
 
U. R. möchte wissen, wo diese Spenden (In- und Ausland) hingehen. Sie unterstützt den Antrag 
auf Erhöhung des Spendenbudgets. Die Gemeindekanzlei wird eine entsprechende Liste zustel-
len. 
 
Th. St. kommt nochmals auf den Budgetfehler bei der Bildung zu sprechen und hofft, dass man 
trotzdem Vertrauen haben könne und solche Fehler nicht wieder passieren. 
 
Der Finanzvorstand versichert ihm, dass er Vertrauen haben könne und dass alle bemüht seien, 
solche Fehler in Zukunft zu vermeiden. 
 
Der Gemeinderat Bildung ergänzt, dass sich der Fehler durch alle Instanzen zog und dieser 
früher hätte auffallen sollen. 
 
P. Z. bedankt sich bei den Behörden für die stets gute Arbeit. Dass eine Leistungsüberprüfung 
durchgeführt wird, findet er eine gute Sache. Er empfiehlt, dass bei der geplanten Turnhalle schon 
jetzt Vergleiche gemacht werden sollten, was die Kosten betrifft, z.B. mit einem Medianwert bei 
Turnhallenbauten im Kanton Zürich. 
 
Der Gemeindepräsident erklärt, dass sich der Gemeinderat bereits jetzt schon an anderen Turn-
hallenbauten orientiere und die Kosten vergleiche. 
 
L. S. empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 75% zuzu-
stimmen. 
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A. F. zeigt Vertrauen in den Gemeinderat. Sie denke, dass die Politik verschiedene Zielkonflikte 
habe. Rüschlikon gehöre zu den Top 10 Gemeinden im Kanton Zürich, was den Steuerfuss be-
treffe. Sie fragt, ob dies das erste Ziel des Gemeinderats sei. 
 
Der Finanzvorstand verweist auf die Legislaturziele des Gemeinderats, Top 10 wurde in Aus-
sicht gestellt. 
 
Der Gemeindepräsident ergänzt, dass weitere Punkte wichtig seien, wie; 
- Haushaltsgleichgewicht 
- Solides Eigenkapital / Zielwert Fr. 8'000 pro Einwohner/in 
- Selbstfinanzierungsgrad 
- Nettovermögen pro Einwohner/in 
 
Der Steuerfuss sei auch ein strategisch wichtiger Punkt für die Attraktivität der Gemeinde. 
 
Die Diskussion wird nicht weiter verlangt. 
 
 
Abstimmung 
 
1. Der Antrag betreffend die Aufnahme bzw. Aufstockung von 100'000 Franken für Inland- und 

Auslandhilfe ins Budget 2026 wird mit 23 JA zu 72 NEIN-Stimmen abgelehnt. 
 
2. Das Budget 2026 sowie das Budget der Investitionsrechnung 2026 werden einstimmig ge-

nehmigt. 
 
3. Der Antrag der RPK für einen Steuerfuss von 78% für 2026 wird mit 7 JA-Stimmen gross-

mehrheitlich abgelehnt. 
 
4. Der Steuerfuss für 2026 wird auf 75% festgesetzt. 
 
 
Beschluss 
 
1. Das Budget 2026 sowie das Budget der Investitionsrechnung 2026 werden genehmigt. 
 
2. Der Steuerfuss für 2026 wird auf 75% festgesetzt. 
 
3. Für die Löhne der Verwaltungs- und Betriebsangestellten wird eine Teuerungszulage von 

0.2% gewährt (siehe Beschluss Regierungsrat vom 24. September 2025). 
 
4. Protokollauszug an: 
 - Abteilung Finanzen (aktenführend) 
 - Dossier F3.06.04 (Verschwiegenheitsgrad 3) 
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2. Anfragen / Umfrage / Information  
 
Anfragen 
 
Es sind keine Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz eingegangen. 
 
Umfrage 
 
A. R. erkundigt sich nach dem weiteren Fahrplan zur BZO-Revision. 
 
Die Gemeinderätin Hochbau/Planung informiert, dass die Eingabefrist am 19. November 2025 
abgelaufen sei. Insgesamt seien 19 Rückmeldungen eingegangen. Die Arbeitsgruppe BZO werde 
diese nun sichten und beraten. Ein Knackpunkt sei die Rückmeldung des Kantons. Hier werde 
aber das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht. Die Urnenabstimmung zur neuen BZO sei 
nach wie vor für Juni 2026 geplant. 
 
Frau E. und Frau Sch. erkundigen sich einerseits nach einer möglichen Verlängerung des Badi-
betriebs und anderseits nach einem Eintritt für auswärtige Besuchende. 
 
Der Gemeinderat Liegenschaften hält fest, dass das Thema durchaus bekannt und nicht neu 
sei. Der Gemeinderat verstehe die entsprechenden Bedürfnisse. All dies würde zu einer Aufsto-
ckung des Personals führen und die Kosten würden für die eh schon teure Badi noch mehr stei-
gen. 
 
S. R. möchte wissen, ob es im neuen Bahnhof Süd einen Treffpunkt bzw. ein Café gibt. 
 
Der Gemeinderat Liegenschaften erklärt, dass es sehr viele Interessenten gebe. Bei den Ge-
werberäumlichkeiten seien auch Interessente für den Betrieb eines Cafés vorhanden. Auch das 
Postgebäude könnte ein guter neuer Treffpunkt werden, da laufen aber noch einige Abklärungen, 
so Simon Egli. 
 
A. G. verlangt das Wort zum Thema Restaurant Tracht und im Zusammenhang mit seiner Anfrage 
anlässlich der Juni-GV 2024. Er sagt, dass er betreffend das Restaurant Tracht, Parkplatz und 
Seeuferweg eine Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat eingereicht habe, weil in früheren Jahren 
«komische Sachen» passiert seien. Es gehe dabei insbesondere um Überführungen von Finanz- 
ins Verwaltungsvermögen. Dieser habe nun entschieden. Herr G. beginnt, daraus zu zitieren. 
 
Der Gemeindepräsident stoppt Herrn G. nach einiger Zeit und fügt dazu an, dass die Gemein-
deversammlung aufgrund seiner damaligen Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz bereits davon 
Kenntnis erhalten habe und der Gemeinderat damals auch die entsprechende Antwort des Ge-
meinderats dazu verlesen habe. Im Weiteren erklärt Fabian Müller, dass – auch wenn der Be-
zirksrat bereits entschieden habe – es sich aufgrund der Einsprachefrist und eines möglichen 
Weiterzugs an die nächsthöhere Instanz, nach wie vor um ein laufendes Verfahren handle. 
 
A. G. fährt nochmals fort und zweifelt auch die Pachtvergabe an die jetzige Pächterin an. Er frage 
sich, ob das Angebot der Tracht das erfülle, was man sich damals vom gemeindeeigenen Res-
taurant gewünscht habe. 
 
Der Gemeinderat Liegenschaften hält seinerseits fest, dass die Ausschreibung der Pacht da-
mals öffentlich erfolgt sei. Eine Findungskommission habe alle Bewerbungen begutachtet. Das 
Preisniveau sei entsprechend gegeben und er stelle fest, dass das Bewerbungsverfahren ord-
nungsgemäss von statten gegangen sei. Das Restaurant werde seither erfolgreich geführt und 
nebst auswärtigen Gästen sei es auch ein beliebtes Restaurant für die Einheimischen geworden.  
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Die Diskussion wird nicht weiter verlangt. 
 
 
Informationen 
 
Der Gemeindepräsident weist zum Schluss auf verschiedene Daten im Jahr 2026 hin. 
 
- 04.01.2026 – Neujahrsempfang 
- 13.01.2026 – Sprechstunde Gemeindepräsident 
- 08.03.2026 – Gesamterneuerungswahlen Gemeindebehörden 
- 13.04.2026 – Gemeindeversammlung 
 
 
 
Rechtliches 
 
Der Gemeindepräsident fragt an, ob aus der Versammlung Einwände gegen die Geschäftsfüh-
rung erfolgen. Es erfolgen keine Einwände. Er stellt sodann fest, dass sämtliche Beschlüsse ord-
nungsgemäss ergangen sind. 
 
Stimmrechtsrekurs wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Aus-
übung nach 5 Tagen. 
 
Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen beim Bezirksrat Horgen, 
schriftlich und begründet Rekurs eingelegt werden, z.B. wegen Verstosses gegen übergeordne-
tes Recht. Zum Rekurs berechtigt ist, wer durch den Beschluss besonders betroffen ist und ein 
schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung hat. 
 
Der Gemeindepräsident dankt allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für das zahlreiche 
Erscheinen und das Mitdiskutieren. Er wünscht allen eine schöne Adventszeit, schöne Weihnach-
ten und ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr und schliesst die Versammlung. 
 
 
 
 
Für die Richtigkeit: Eingesehen: 
 
 
 
Benno Albisser Dr. Fabian Müller 
Gemeindeschreiber Gemeindepräsident 


